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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
DER GROSSEN KREISSTADT AUE-BAD SCHLEMA

Herausgeber: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema · Goethestraße 5 · 08280 Aue

Das Ordnungsamt der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema/ 
Untere Straßenverkehrsbehörde informiert über zu 

erwartende Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen

Ortsteil Bad Schlema Hauptstraße 
Ab dem 17.10.22 bis voraussicht-
lich 28.10.22 wird unter Vollsper-
rung der Brückenneubau an der 
Hauptstraße 26 in Bad Schlema 
durchgeführt. 
Die Zufahrt bis Grüner Winkel und 
Am Sägewerk ist aus Richtung 
Schneeberg gewährleistet. 

Die Zufahrt bis Anton-Gün-
ther-Str. ist aus Richtung Harten-
stein ebenso gewährleistet. 
Die fußläufige Verbindung wird 
über den Bauzeitraum gewähr-
leistet. 
Die Umleitung verläuft über die 
Lößnitzer Straße - Auer Talstraße 
und zurück.

Die Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema findet am 

Mittwoch, dem 26.10.2022, um 17.15 Uhr, im Rathaus 
Aue, Ratssaal, Goethestraße 5 in 08280 Aue statt.

Die Tagesordnung finden Sie auf www.aue-badschlema.de, hier un-
ter „Bürgerservice“/“Rathaus“/„Bürgerservice“/„Ortsübliche Bekannt-
gaben“ der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema. Die Sitzung findet 
unter Einhaltung der aktuell gültigen Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnung sowie der weiteren Allgemeinverfügungen statt.

Am Donnerstag, dem 27.10. sind alle 
Interessierten zu einem Abendvortrag 
ins Stadtmuseum an der Auer Bergfrei-
heit eingeladen. Volker Zimmer, der 
Ortschronist aus Lauter, wird an diesem 
Abend über die sächsischen Brandka-
taster, ihre Entwicklung und ihre Be-
deutung als wichtige Quelle der Lokal- 
und Familiengeschichte referieren. 

Der Vortrag beginnt 19.00 Uhr. Der 
Eintritt beträgt 1,60 €; ermäßigt 1,00 €. 
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonnabend 10:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr, Sonntag 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr, Montag geschlossen
Kontakt: Museum der Stadt Aue
Bergfreiheit 1 -  08280 Aue
Tel./Fax: 03771/23654

Abendvortrag im Auer Stadtmuseum 
„Die sächsischen Brandkataster“

IMPRESSUM

Verantwortlich für die Öffentlichen Bekanntmachungen ist Heinrich Kohl, 
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema 

Aue-Bad Schlema im Internet: www.aue-badschlema.de

Die Sitzung des Stadtrates der Großen Kreisstadt  
Aue-Bad Schlema findet am Mittwoch, dem 26.10. 2022,

um 18:00 Uhr, im Rathaus Aue, Ratssaal,
Goethestraße 5 in 08280 Aue statt.

Die Tagesordnung finden Sie auf www.aue-badschlema.de, hier un-
ter „Bürgerservice“/“Rathaus“/„Bürgerservice“/„Ortsübliche Bekannt-
gaben“ der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema. Die Sitzung findet 
unter Einhaltung der aktuell gültigen Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnung sowie der weiteren Allgemeinverfügungen statt.

Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema
Stellenausschreibung Ausbildung  

zum Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d) 
Kennziffer 2022-012

Wir bieten ab 14. August 2023 eine dreijährige duale
Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d).

Was Dich erwartet:
Fachangestellte für Bäderbetriebe beaufsichtigen den Badebetrieb, 
betreuen die Badegäste, erteilen Schwimmunterricht, warten die tech-
nischen Anlagen und Spielgeräte, pflegen und reinigen die Innen- und 
Außenanlagen, entnehmen Wasserproben und überwachen die Was-
serqualität. Sie kontrollieren und steuern die Prozessabläufe der tech-
nischen Anlagen (Wasseraufbereitung), versorgen Verunglückte, leisten 
Erste Hilfe und sind im Bereich Verwaltung und Werbung tätig.

Wir erwarten von Dir:
– einen Hauptschulabschluss oder höheren Schulabschluss
– gute Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und Chemie
– erweiterte PC-Kenntnisse und technisches Verständnis
– ein Rettungsschwimmerabzeichen ist wünschenswert und von Vorteil

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du bitte mit den vollständigen 
und aussagekräftigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 
Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse sowie Praktikumsnachweise) 
unter Nennung der Kennziffer Stellenausschreibung 2022-012 an folgen-
de Adresse schickst: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema, Personalamt, 
Goethestraße 5, 08280 Aue. Ende der Bewerbungsfrist: 30.11.2022
Für Fragen zur Gestaltung der Ausbildung und deren Inhalte steht Dir 
Frau Guhde, Betriebsleitung Schwimmhalle, unter 03771/51642 zur Ver-
fügung. Auskünfte zum Bewerberverfahren sowie personalrechtliche An-
gelegenheiten erteilt Dir Frau Woberschal (03771/281105). 

Den kompletten Ausschreibungstext findest Du unter 
www.aue-badschlema.de u

nter der Rubrik Aktuelles/Stellenausschreibungen.

Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema
Stellenausschreibung Ausbildung 

zum Straßenwärter (m/w/d)
Kennziffer 2022-013

Wir bieten ab 14. August 2023 eine dreijährige duale  
Ausbildung zum Straßenwärter (m/w/d), 

in der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung.

Was Dich erwartet:
Straßenwärter kontrollieren Verkehrswege auf Schäden, warten die-
se und halten sie instand. Sie beseitigen Verschmutzungen, reparieren 
Fahrbahndecken, pflegen Grünflächen, reinigen und warten Entwässe-
rungseinrichtungen, sichern Baustellen und Unfallstellen ab und stellen 
Verkehrsschilder auf. Im Winter übernehmen sie den Räum- und Streu-
dienst.

Wir erwarten von Dir:
– einen Hauptschulabschluss oder höheren Schulabschluss
– gute Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und Physik
– erweiterte PC-Kenntnisse und technisches Verständnis
– eine körperliche Belastbarkeit und eine gesundheitliche Eignung
– Interesse an handwerklichen Tätigkeiten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du bitte mit den vollständigen 
und aussagekräftigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 
Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse sowie Praktikumsnachweise) 
unter Nennung der Kennziffer Stellenausschreibung 2022-013 an unsere 
Adresse schickst: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema, Personalamt, Goe-
thestraße 5, 08280 Aue. Ende der Bewerbungsfrist: 30.11.2022
Für Fragen zur Gestaltung der Ausbildung und deren Inhalte steht Dir 
Herr Wabnik, Leiter des Städtischen Betriebshofes, unter 03771/51000 
zur Verfügung. Auskünfte zum Bewerberverfahren sowie personalrecht-
liche Angelegenheiten erteilt Dir Frau Woberschal unter 03771/281105.

Den kompletten Ausschreibungstext findest Du unter 
www.aue-badschlema.de 

unter der Rubrik Aktuelles/Stellenausschreibungen.

Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema
Stellenausschreibung Ausbildung  

zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Kennziffer 2022-011

Wir bieten ab 14. August 2023 eine dreijährige duale  
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d),  

in der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung.

Was Dich erwartet:
Während der Ausbildung lernst du u. a. wie man Bürger berät, Verwal-
tungsaufgaben wirtschaftlich, dienstleistungs- und kundenorientiert er-
ledigt, wie man Arbeitsprozesse im eigenen Aufgabenbereich plant und 
organisiert, wie man Personalangelegenheiten bearbeitet, wie man Ma-
terial und langlebige Wirtschaftsgüter nach ökonomischen und ökologi-
schen Gesichtspunkten beschafft oder wie man Vorgänge unter Einsatz 
moderner Informations- und Kommunikationssysteme bearbeitet.

Wir erwarten von Dir:
–  mindestens einen Schulabschluss der mittleren Reife  

mit einem guten Notendurchschnitt,
– gute Kenntnisse in Deutsch, Gemeinschaftskunde und Mathematik,
– erweiterte PC-Kenntnisse (u. a. Office),
– Kenntnisse in Französisch (wünschenswert).

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du bitte mit den vollständigen 
und aussagekräftigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 
Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse sowie Praktikumsnachweise) 
unter Nennung der Kennziffer Stellenausschreibung 2022-011 an unsere 
Adresse schickst: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema, Personalamt, Goe-
thestraße 5, 08280 Aue. Ende der Bewerbungsfrist : 30.11.2022
Für Auskünfte steht Dir Frau Woberschal unter 03771/281105 gern zur 
Verfügung.

Den kompletten Ausschreibungstext findest Du unter 
www.aue-badschlema.de 

unter der Rubrik Aktuelles/Stellenausschreibungen.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung des Beschlusses über den                                             

Bebauungsplan Reines Wohngebiet - Pflegeheim  
„An der Hebbelstraße“ in Aue-Bad Schlema
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Aue–Bad Schlema hat in seiner Sit-
zung am 26.09.2022 den Bebauungsplan Reines Wohngebiet – Pflege-
heim „An der Hebbelstraße“ in Aue-Bad Schlema, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) in der Fassung vom 
August 2022, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die 
Begründung in der Fassung vom August 2022 wurde gebilligt.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Beschluss des Bebauungsplanes hier-
mit ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan in Kraft.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB kann jedermann den Bebauungsplan, beste-
hend aus Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B), sowie die Begrün-
dung im Rathaus der Stadt Aue-Bad Schlema, Goethestraße 5, Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 218 während der Sprechzeiten
Montag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr – 12:30 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Gemäß §10a Abs. 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan 
mit der Begründung ergänzend auch in das Internet eingestellt (www.
aue.de unter den Menüpunkten „Wirtschaftsförderung“ → „Beteiligungs-
portal“) und über das zentrale Internetportal des Landes (www.bauleit-
planung.sachsen.de) zugänglich gemacht.

Aue-Bad Schlema, den 07.10.2022                                             

gez. Kohl                   Siegel
Oberbürgermeister
 

Bekanntmachungsanordnung:

Gemäß § 215 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), gilt für die Frist 
der Gel tendmachung der Verletzung von Vorschriften Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

3.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Absatz 2a beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen.
Zur vorstehenden Satzung ergeht gemäß § 4 Absatz 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), 
folgender Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist  

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Aue-Bad Schlema, den 07.10.2022                                 Kohl
    Oberbürgermeister

Die Bretoninnen Hélène Cario („Ma-
lerei mit der Nadel“ und  „Stickerei 
Glazig nach Art von Quimper“)  und 
Marie-Pierrette Le Gac (Makramee) 
bieten Workshops in Elterlein (Alte 
Schule, Kirchgasse 4 ) und in der Ga-
lerie der anderen Art in Aue an.  Katrin 
Baumann leitet die Workshops „Erz-
gebirgische Holzminiaturen selber 
bauen“ und Soutache, Ramona Lang 

leitet den Workshop „Metalldraht 
Klöppeln“.
Kursgebühren:
für das gesamte Projekt 5 Tage : 100 €
Teilzeitanmeldung pro Tag:  25 €
Die Materialgebühr ist extra und kos-
tet pro Tag 5 €, Klöppelutensilien  soll-
ten  mitgebracht werden.
Das komplette Programm im Inter-
net unter www.aue-badschlema.de

ErzBreizh II vom 25.-28.10.2022 erzgebirgische 
und bretonische Handarbeitskurse 

Am Sonntag, den 23. Oktober findet 
von 10 bis 16 Uhr die 27. Edelstein- 
und Mineralienbörse im Kulturhaus 
AKTIVIST statt. Neben zahlreichen 

Ausstellungsstücken wird unter ande-
rem auch eine Mineralienbestimmung 
nach optischen Gesichtspunkten an-
geboten.

Mineralienbörse im Kulturhaus AKTIVIST

Am Sonntag, den 23.10.2022 lädt 
der Kneipp-Verein Bad Schlema e.V. 
zu seiner kleinen Herbstwanderung 
ein. Die Runde beginnt 9:00 Uhr an 
der Kräuterstube.
Die Dauer beträgt ca. 2 Stunden mit 

ca. 5 km leichter Wanderung. Am 
Abschluss bekommt jeder Wanderer 
einen kleinen Snack.
Für diese Veranstaltung beträgt die 
Teilnahmegebühr 2,00€ / Kinder frei.
Es ist keine Voranmeldung nötig

Der Kneipp-Verein lädt ein!

Am 27.10.2022 findet ab 19:30 Uhr 
wieder eine Lesung vom Winterstein-
theater Annaberg  in der Galerie der 
anderen Art in Aue statt. Beim Thea-
ter der Dichtung geht es diesmal um 

Hildegard Knef: Der geschenkte Gaul.
Öffnungszeiten: 
Dienstag- Samstag 10:00 – 17:00 Uhr 
Telefon: 015224901164, Informatio-
nen auch auf Facebook und Instagram

Theater der Dichtung in der Galerie der anderen Art


